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In dieser Ausgabe der STEUERBERATER KÖLN STEUERTIPPS 
bitten wir um besondere Beachtung der Fristen zur 
Abgabe der Einkommensteuererklärung 2009. 
 
Alle Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, 
die Hinweise stellen unsere eigene Rechtsauffassung dar. 
Dies kann die individuelle Beratung durch den 
Steuerberater/Rechtsanwalt/Fachanwalt für Steuerrecht 
natürlich nicht ersetzen.  

 
I.  Einkommensteuererklärung 2009 – Frist zur 

Abgabe beim Finanzamt  

Für das Jahr 2009 sind die Steuererklärungen bis zum 
31.5.2010 abzugeben. Bei der Abgabe durch den 
Steuerberater gilt der 31.12.2010. In begründeten 
Einzelfällen kann die Frist auf Antrag bis zum 28.2.2011 
verlängert werden.  

Ein weiterer Aufschub kommt grundsätzlich nur bei 
besonders gelagerten Ausnahmen in Betracht, nicht 
jedoch bei hoher Arbeitsbelastung, Personalausfällen 
oder eigener Erkrankung.  

Die Fristverlängerung gilt nicht für die Umsatzsteuer, 
wenn die Tätigkeit in 2009 beendet wurde. Hier ist die 
Jahreserklärung einen Monat nach Beendigung der 
Tätigkeit abzugeben.  

Das Finanzamt kann wie bisher auf die vorzeitige 
Einreichung der Steuererklärungen bestehen, u.a. dann, 
wenn hohe Nachzahlungen erwartet werden. Die 
vorzeitige Anforderung der Einkommensteuererklärung 
kann aber nicht allein mit der Begründung gerechtfertigt 
werden, dass in der Vergangenheit große Abschluss-
zahlungen angefallen sind und sich erneut eine 
Steuernachzahlung ergeben kann, so das Finanzgericht 
Sachsen  

(Gleichlautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der 

Länder vom 4.1.2010 über Steuererklärungsfristen; FG 
Sachsen vom 20.5.2009, Az. 4 K 1352/08).  

 

II.  Vermietung und Verpachtung – Behandlung 
von Schönheitsreparaturen 

Nach der gesetzlichen Regelung gehören zu den 
Herstellungskosten eines Gebäudes seit 2004 auch 
Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach 
der Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden, 
wenn die Aufwendungen 15 % der Anschaffungskosten 
des Gebäudes übersteigen. Konsequenz: Die 
Aufwendungen können nicht sofort, sondern lediglich 
über die Gebäudeabschreibung als Werbungskosten 
angesetzt werden.  

Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen, 
gehören nach der gesetzlichen Klarstellung nicht zu den 
anschaffungsnahen Herstellungskosten. Welche Auf-
wendungen als Erhaltungsarbeiten in diesem Sinne 
gelten, ist im Schrifttum umstritten. Insbesondere ist 
unklar, ob auch Schönheitsreparaturen (wie z.B. das 
Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der Wände und 
Decken) darunterfallen.  

Ansicht des BFH: Sofern alle Aufwendungen im Rahmen 
einer umfassenden Instandsetzung und Modernisierung 
anfallen, können sie nämlich nur im Zusammenhang 
betrachtet werden. Der typisierenden Regelung würde es 
nämlich widersprechen, wenn im Rahmen einer 
einheitlichen Modernisierungsmaßnahme einzelne 
Arbeiten isoliert betrachtet würden.  

Steuerberater Köln Steuertipp: 

Um den sofortigen Werbungskostenabzug von üblichen 
Erhaltungsaufwendungen zu erreichen, müssen diese 
Maßnahmen demnach isoliert durchgeführt werden. Der 
Hausbesitzer muss sie also - sofern das möglich ist - in 
einem anderen Jahr durchführen. Alternativ muss er 
gegebenenfalls darauf achten, dass die 15-%-Grenze 
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innerhalb der Drei-Jahres-Frist nicht überschritten wird. 
Dies gelingt in der Regel durch zeitliche Verschiebung 
der Maßnahmen  

(BFH-Urteil vom 25.8.2009, Az. IX R 20/08).  

 

III.   Betriebliche Altersvorsorge - Steuerbefreiung 

Wird den Arbeitnehmern in einer Versorgungszusage die 
Möglichkeit eingeräumt, jederzeit einen Dritten als 
Begünstigten benennen zu können, liegt keine 
betriebliche Altersversorgung vor.  

Folge: Steuerfreiheit kommt nicht in Betracht. Vielmehr 
stellen die Zahlungen des Arbeitgebers zur arbeit-
nehmerfinanzierten Altersversorgung steuerpflichtigen 
Arbeitslohn dar. Erlaubt ist lediglich, den Ehegatten, den 
Nachwuchs mit Anspruch auf Kindergeld oder den 
nichtehelichen oder eingetragenen Lebenspartner als 
Begünstigten für den Fall des Todes des Arbeitnehmers 
zu benennen  

(FG Rheinland-Pfalz vom 1.10.2008, Az. 1 K 1454/05, 
Revision unter Az. VI R 39/09).  

 

IV.   Pfandgelder – Bilanzielle Behandlung 

Wenn ein Getränkehändler an seinen Lieferanten 
Pfandgelder für die gelieferten Kästen und Flaschen zahlt 
und von seinen Kunden Pfandgelder in gleicher Höhe 
erhält, gleichen sich diese Vorgänge in der Regel 
bilanziell aus, so der Bundesfinanzhofs. Der Händler ist 
grundsätzlich nicht berechtigt, in seiner Bilanz insoweit 
ein Verlustgeschäft auszuweisen.  

Im Urteilsfall bildete ein Getränkehändler für die 
Pfandgelder, die er an seine Kunden zurückzahlen muss, 
eine Rückstellung. Eine dementsprechende Forderung 
gegenüber den Getränkeherstellern wurde nicht aktiviert.  

Dem folgte das Finanzamt nicht, sondern pochte auf eine 
Forderungsaktivierung, deren Höhe sich nach der 
Rückstellung richten müsse. Der Bundesfinanzhof folgte 
der Rechtsauffassung des Finanzamts und beurteilte den 
Sachverhalt unabhängig davon, wer Eigentümer des 

Leerguts ist . Vielmehr will der Bundesfinanzhof die 
Ansprüche gegen die Getränkelieferanten und die 
Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden im Ergebnis 
saldiert wissen.  

Muss der Händler befürchten, vom Hersteller auf 
Schadenersatz wegen unvollständiger Rückgabe von 
Leergut in Anspruch genommen zu werden, kommt 
hierfür kein Abschlag bei der Forderung in Betracht, 
sondern eine Rückstellung wegen einer Schadenersatz-
verpflichtung. Diese kann jedoch erst dann gebildet 
werden, wenn die Leistungsbeziehung gestört ist und 
eine Inanspruchnahme droht. Dies ist aber nur bei 
besonderen Umständen gegeben  

(BFH-Urteil vom 6.10.2009, Az. I R 36/07).  

 

V. Umsatzsteuervoranmeldung ist elektronisch 
abzugeben 

Nach einem Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen 
bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken, dass 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen seit 2005 grundsätzlich 
in elektronischer Form zu übermitteln sind.  

Weder das Fehlen der für eine elektronische 
Übermittlung erforderlichen Hard- und Software, einem 
hierzu benötigten Internetzugang noch das Alter des 
Unternehmers und dessen generelle Sicherheitsbedenken 
gegen die elektronische Übermittlung führen dazu, dass 
das Finanzamt eine Abgabe in Papierform erlauben 
muss.  
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Die Voraussetzungen, wonach das Finanzamt zur 
Vermeidung von unbilligen Härten auf eine elektronische 
Übermittlung verzichten kann, wurden mit Wirkung ab 
2009 neu gefasst. Hiernach wird nicht auf das 
Vorhandensein technischer Einrichtungen abgestellt. 
Vielmehr kommt eine Papierabgabe in Betracht, wenn die 
technischen Möglichkeiten nur mit einem erheblichen 
finanziellen Aufwand zu realisieren sind.  

Steuerberater Köln Steuertipp: 

Da die Revision anhängig ist, kann in vergleichbaren 
Fällen Einspruch eingelegt und das Ruhen des Verfahrens 
beantragt werden  
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(FG Niedersachsen vom 20.10.2009, Az. 5 K 149/05, 
Revision unter Az. XI R 33/09).  

 

VI. GmbH-Geschäftsführer – Insolvenz 

Bei einer (drohenden) Insolvenz der GmbH gerät der 
Geschäftsführer schnell in verschiedene Pflichten-
kollisionen. Wie er sich bei der Pflichtenkollision 
zwischen Massesicherungspflicht und Verpflichtung zur 
Abführung von Sozial- und Steuerabgaben zu verhalten 
hat, hat jetzt das Oberlandesgericht Frankfurt a.M. 
entschieden.  

Führt er bei Insolvenzreife der Gesellschaft den sozial- 
oder steuerrechtlichen Normbefehlen folgend 
Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung oder 
Lohnsteuer ab, handelt er mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters. Nach 
Ansicht der Richter ist er damit der Gesellschaft 
gegenüber nicht erstattungspflichtig  

(OLG Frankfurt a.M. vom 15.7.2009, Az. 4 U 298/08).  

 

VII.  Mitarbeiterbeteiligung 

Für die Überlassung von Mitarbeiterbeteiligungen gibt es 
seit 2009 einen neuen Freibetrag von 360 EUR. Das 
Bundesfinanzministerium erläutert u.a. die folgenden 
Details:  

 Begünstigt sind Arbeitnehmer, die in einem 
gegenwärtigen Dienstverhältnis zum Unternehmen 
stehen, wobei das Beteiligungsangebot allen 
Arbeitnehmern offenstehen muss, die mindestens 
ein Jahr beim Arbeitgeber beschäftigt sind.  

 
 Es muss sich um Beteiligungen am Unternehmen 

handeln. Aktienoptionen sind nicht begünstigt.  
 
 Hinsichtlich der Konditionen, zu denen die 

Vermögens-beteiligungen überlassen werden, kann 
der Arbeitgeber bei einzelnen Arbeitnehmern 
differenzieren, sofern es hierfür arbeitsrechtlich 
einen sachlichen Grund gibt.  

 

 Maßgebend ist der gemeine Wert der Vermögens-
beteiligung zum Zeitpunkt der Überlassung. Aus 
Vereinfachungsgründen darf einheitlich auf den 
durchschnittlichen Monatswert abgestellt werden.  

 
 Der geldwerte Vorteil ergibt sich aus dem 

Unterschied zwischen dem Wert der 
Vermögensbeteiligung und dem Zuzahlungspreis der 
Arbeitnehmer. Als Zuflusszeitpunkt gilt der Tag der 
Verschaffung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht, 
was bei Aktien der  

 
Zeitpunkt der Einbuchung in das Depot des 
Arbeitnehmers ist.  

 
 Muss der Arbeitnehmer einen höheren Kaufpreis als 

z.B. den Kurswert der Vermögensbeteiligung zahlen, 
führt dies nicht zu negativem Arbeitslohn. Dies gilt 
auch für Kursrückgänge nach dem Zuflusszeitpunkt  

 
(BMF-Schreiben vom 8.12.2009, Az. IV C 5 - S 2347/09/ 
10002).  
 

VIII.  Aufwendungen für Kinderbetreuung 

Seit 2006 können Aufwendungen für die 
Kinderbetreuung in Abhängigkeit von den persönlichen 
Verhältnissen der Eltern als Betriebsausgaben, 
Werbungskosten oder Sonderausgaben abgezogen 
werden - allerdings nicht unbeschränkt, sondern nur zu 
2/3. Zudem gilt ein Höchstbetrag von 4.000 EUR pro 
Kind und Jahr.  
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Nach einem Urteil des Finanzgerichts Sachsen ist die 
prozentuale Beschränkung nicht zu beanstanden. Eine 
verfassungskonforme Auslegung dahingehend, dass 
weitere Betreuungskosten zu berücksichtigen sind, ist 
nicht geboten. Ob die Höchstgrenze von 4.000 EUR 
gegen verfassungsrechtliche Grundsätze verstößt, 
musste nicht entschieden werden, da die Aufwendungen 
den Grenzbetrag im Streitfall nicht überschritten.  

Steuerberater Köln Steuertipp: 

Da gegen das Urteil die Revision anhängig ist, sollte in 
geeigneten Fällen Einspruch eingelegt und das Ruhen 
des Verfahrens beantragt werden  
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Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an: (FG Sachsen vom 19.8.2009, Az. 2 K 1038/09, Revision 
unter Az. III R 67/09).  

STEUERBERATER KÖLN STEUERTIPPS 
  

STEUERBERATER  KÖLN  STEUERTIPPS 

Kanzlei Stefan Arndt 
Rechtsanwalt/Steuerberater/Fachanwalt für Steuerrecht  
 
Rolandstr. 53   Benrather Str. 18-20  
50677 Köln   40213 Düsseldorf  
Fon: 0221 – 570 848 0  Fon: 0211 – 200 51 250  
Fax: 0221 – 570 848 18  Fax: 0211 – 200 51 255 
  
info@kanzlei-arndt.com 
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